
3. Begrünung/Bepflanzung
3.1 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB sind die auf dem Flurstücken 440, 607,

489, 484, 445, 446, 426 und 801 der Flur 161 vorhandenen Bäume und
Sträucher zu erhalten. Eine anderweitige Nutzung als Grünfläche im Sinne
des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ist nicht zulässig.

3.2  Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ist der auf dem Flurstücken 568, 567, 566
und 558 der Flur 161 vorhandene, im Bebauungsplan gekennzeichnete,
Baumbestand zu erhalten.

III. Hinweise
4.1 In dem zeichnerisch abgegrenzten Änderungsbereich werden die Festset-

zungen des ursprünglichen Bebauungsplanes inkl. bisheriger Änderungen
außer Kraft gesetzt bzw. ersetzt.

4.2 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bo-
denfunde, d.h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden.
Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 und 16 DSchG).
Erste Erdbewegungen sind der Stadt Rheine und dem Westfälischen Mu-
seum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Bröderichweg 35,
48159 Münster mindestens vier Wochen vorher schriftlich mitzuteilen. Den
Beauftragten des o.g. Amtes ist das Betreten der betroffenen Grundstücke
zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu
können (§ 19 DSchG NW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer
der Untersuchungen freizuhalten.

Textl. Festsetzungen zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 89 „Kreyenesch“

I.           Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach BauNVO
1. Art der baulichen  Nutzung
1.1 Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3 bis 5 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise im

allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen (Anlagen für Verwaltun-
gen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauNVO ausgeschlossen.

II. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW
2. Örtliche Bauvorschriften/Gestaltung
2.1 Für die Bereiche mit einer Dachneigung von 0 – 20 ° wird festgesetzt:

- Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachgauben sind unzulässig,
- Drempel sind unzulässig,
- die Firsthöhe darf  max. 2,50 m betragen. Bezugspunkt für diese Fest-

setzung ist die Oberkante Rohbaudecke des obersten Vollgeschosses.

2.2 Von den Festsetzungen über die Dachneigungen sind untergeordnete Ne-
benanlagen gem. § 14 BauNVO sowie Garagen, überdachte Stellplätze
und überdachte Freisitze ausgenommen.

2.3 Die im Bebauungsplan eingetragene Hauptfirstrichtung ist zwingend einzu-
halten.

R E C H T S G R U N D L A G E N

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 27. Juli 2001 (BGBI. I S. 1950)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

3. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1991 (BGBl. I S. 58)

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV NW S. 256)

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. März 2002 (BGBI. I S.1193)

6. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 2003 (GV. NRW. S. 245)

7. Hauptsatzung der Stadt Rheine vom 15. Dezember 1997 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1997; zuletzt geändert
durch Ratsbeschluss vom 3. Juli 2001

4.3 Von den Anliegern der Baugrundstücke an den ausgewiesenen Fuß- und
Radwegen sind die Abfallbehälter bzw. Abfallsäcke zu den festgesetzten
Abfuhrterminen an der öffentlichen Fahrstraße oder an der Grundstücks-
grenze zur öffentlichen Fahrstraße abzustellen.

4.4 Kampfmittel/Blindgänger: Die vorhandenen Luftbilder lassen für das Flur-
stück 101 in Flur 161 Bombadierungsbeeinflussungen erkennen. Vor Be-
ginn jeglicher Baumaßnahmen ist eine systematische Absuche erforder-
l ich. Die notwendigen Maßnahmen sollten rechtzeitig (i.d.R. 3 Monate vor
Baubeginn) vom Eigentümer eingeleitet bzw. beantragt werden. Zuständi-
ge Behörde ist die Bezirksregierung Münster, Dezernat 22, Kampfmittel-
räumdienst.

4.5 Diese Änderung bewirkt die Umstellung bzw. Anpassung an die aktuelle
Fassung der Baunutzungsverordnung und deren Vorschriften (s. Rechts-
grundlagen).

4.6 Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungsanlage
erstellt. Auskünfte über die geometrisch genaue Lage der Straßenbegren-
zungslinie erteilt der Fachbereich Bau und Umweltrecht, Produktbereich
Vermessung.


